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Panzerschiffe nach Alexandrien zu schicken, Frankreich beabsichtigt, dies ebenfalls
zn thun. Eine kurze Intervention der Pforte mit Absendung von Landtrnppeu
ist uoch iinmer nicht ausgeschlossen.

Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitik
unter König Friedrich Wilhelm IV.

Von Lmil Friedberg.

(Schluß.)

ls Friedrich Wilhelm IV. zur Regierung gekommenwar, schien
die Regelung der Pvsener Frage die dringendste zu sein.

Schon als der Weihbischvfvon Gnesen am 13. Januar 1840
gestorben war, befürchtete Alteusteiu das schlimmste, da niemand
am nächsten grünen Donnerstage das heilige Öl weihen könne und

in beiden Diözesen niemand mehr die Ordinationsbefugnis besitze. Schon damals
beantragte er beim Könige, entweder Dunin zu begnadigen oder mit Rom ueu
zu verhandeln. Friedrich Wilhelm III. hatte beides abgelehnt und ebenso, die Ordre
vom 28. Januar 1838 auf Posen zu übertragen. Doch war er dem Gedanken
nicht abgeneigt, Dunin aus Colberg zu entlassen, aber ihm das königliche Hof¬
lager zu verbieten.

Jetzt fand schnell eine Verständigung statt. Die Regierung verhieß be¬
züglich der gemischtenEhen nur Z 442, Allg. Landrecht, Teil II, Tit. 11 als
Norm festzuhalten, also keine Notiz davon nehmen zu wollen, aus welchem Grnnde
die Einsegnung gemischterEhen untersagt werde. Dabei könne der Erzbischof
seinen frühern Wunsch, den Geistlichen die Einsegnung gemischter Ehen zu unter¬
sagen, ausführen. Das Breve Pins' VIII. oder die Deklaration Benedicts XIV.
dürfe nicht eingeführt, Anfrage in Rom nicht gehalten werden. Die Regierung
verheißt das weiteste Nachsehen und „Jgnoriren." Formale Zugeständnissebleiben
ausgeschlossen;die Regierung kann sich nicht tompromittiren, aber auch der Erz-
bischvf soll nicht komprvmittirt werden.

Zum Abschluß des Friedens wurde Aulicke nach Colberg geschickt. Er sollte
dem Erzbischof die Forderung des Königs eröffnen, daß der Erzbischof erstens
„zuvor seine Unterwürfigkeit, seinen Gehorsam und seinen festen Vorsatz, den
dem hochseligen Könige geleistetenEid auch Sr. jetzt regierenden Majestät treu
und gewissenhaft zu halten, ausdrücklich erklärt, und zweitens das Versprechen
abzugeben haben wird, sein geistlichesHirtenamt nach besten Kräften dazu zu
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benutzen, den gestörten Frieden unter den verschiedenen Konfessionen, und zwischen
dein Klerus und den Laien christliche Liebe und Eintracht wiederherzustellen,
und seine Geistlichkeit unter Mißbilligung des ungebührlichen Benehmens, welches
sich einige Glieder derselben in Bezug auf das für des hochseligeu Königs
Majestät angeordnete Trauergeläute zu Schulden kommen ließen, zum Ge¬
horsam gegen Seine Majestät und zum Frieden zu crmahnen und sie hierin zu
erhalten."

Die volle Gnade können aber erst dann eintreten, wenn der Erfolg die
Überzeugung gewähre, „daß Allerhöchst sich in den aus den Versprechungenund
Augelöbnisseudes Erzbischofes zu schöpfenden Erwartungen uicht getäuscht haben."
Bis dahin sei ihm das Hoflagcr verboten.

Der Erzbischof ging auf alles ein. Er richtete am 24. Juli ein von Aulicke
redigirtes umfangreiches, an Treuverhcißungen überströmendes Schreiben an den
König, welches dieser am 29. Juli erwiederte und dessen Schluß das Verbot des
Hoflagers in feiner Form ansfprach, aber als eine bald zu beseitigende Maß¬
regel erhoffte.

Die Lösung der Trierischen und Kölnischen Frage wollte man in Berlin
durch persönliche Unterhandlungen mit der Kurie bewerkstelligen.

Zn diesem Behufe beschloß man, den katholischen Grafen Brühl, welcher seiner
Parteistellung nach den Kreisen von Clemens August nahe stand, nach Rom zu
senden.

Die für diesen festgestellte Instruktion vom 19. Juni 1840 erklärte, der
König beabsichtige, „die Würde des katholischen Gottesdienstes nach Kräften zn
steigern, die Zahl der Kirchen und Diener Gottes, wo es das Bedürfnis er¬
heischt, allmählich zu mehren, die Unterrichtsmittel zu Verstürken und die irdische
Wohlfahrt der Geistlichen und Lehrer zu erhöhen. . . . Seme Majestät will den
katholischen Bischöfen Ihres Staates mit Vertrauen entgegentreten uud solches
zuvörderst dadurch bekunden, daß nicht nur in allen wichtigen Angelegenheiten
der katholischen Kirche sie einzeln in ihren Gutachten und ihren Wünschen ver¬
nommen und diese möglichst berücksichtigt werden, sondern daß ihnen auch ge¬
stattet werde, zu bestimmten Zeiten sich in der Residenz des Königreiches zu
versammeln uud mit Unterstützung der ihnen beizugebendeu Organe des Staates
zu beraten, was der Kirche und ihren Zwecken fromme, worin ihnen selbst dem
Staate gegenüber unbeschadetder Rechte desselben mehr Befugnisseeinzuräumen,
wie mit Rücksicht auf das wiederherzustellende allseitige Vertrauen der unmittel¬
bare Verkehr mit Seiner Heiligkeit zn erleichtern und welche Anträge infolge
dieser Beratungen an des Königs Majestät zu richten. Allerhöchstdieselben
wollen nicht nur diesen Anträgen möglichst eine gnädige Berücksichtigung zu¬
wenden, sondern auch der Verwaltung der katholischen Kirchenangelegcuheitenin
höchster Instanz in ... Ihren Ländern eine Gestaltung geben, welche deren Un¬
parteilichkeit vollständig sicherstellt, indem in dem Ministerium der geistlichen
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Angelegenheiten eine besondre, lediglich aus katholische» Räten bestehendeAb¬
teilung geschaffen und auch darauf Bedacht genommen werden soll, in den
Prvvinzialkvllegicn die Anstellung katholischer Räte für Kirchen- und Schulzwecke,
obgleich sie meistens schon statt gehabt, auch da noch zu fördern, wo ein Mangel
wahrgenommen wird."

Die faktischen Konzessionen liefen also auf eine Modifikation des bisher
so straff festgehaltenen Plaect hinaus und auf Errichtung einer katholische»
Staatsbehörde für die katholischen Kirchenangelegenheiten. Dieser letztere Ge¬
danke war nicht neu von dem jetzigen Könige gefaßt worden. Schon unter der
Regierung Friedrich Wilhelms III. war er mehrfach in den preußischen Ministerien
ventilirt, und namentlich auch vom Könige von Württemberg dringend zur Aus¬
führung empfohlen worden. Die Gegenbedingung, welche die Regierung stellte,
bestand aber in der Forderung, daß Clemens August nicht „in irgend einen
Teil seiner Diözese" jemals zurückkehre. Dies sei fester, unabänderlicher Wille
des Königs.

Freilich sollte er Erzbischof von Köln bleiben, aber persönlich in Rom re-
sidiren, auf Bitten des Königs zum Kardinal befördert, und die Verwaltung der
Diözese durch einen dauernden Verweser geführt werden. Der früher in Rom
gefaßte Plan, den Erzbischof auf zwei Tage nach Köln zurückkehren und dort
abdiziren zu lassen, sei völlig unannehmbar.

Indessen nahm man schließlich doch noch in Berlin von der Absenduug
eines offiziellen Gesandten Abstand. Brühl sollte vielmehr besuchsweise dem
Kardinal Lambruschini von den versöhnlichen Gesinnungen des Königs erzählen,
die der Geschäftsträger Buch dem Kardinalstaatssekretär auseinanderzusetzenschon
vorher den Auftrag hatte. Er sollte erforschen, ob Rom Frieden wolle, und
die Geneigtheit der Regierung dazu kvnstatiren. Jeder prinzipiellen Diskussion,
namentlich über das Placet, habe er sich zu enthalten und nur im allgemeinen
die oben gezeichneten Pläne des Königs zu charcckterifiren.

Kaum hatte Brühl Berlin verlassen, als ein Zwischenfall eintrat, der den
König zu neuen Erwägungen veranlaßte.

Der Fürstbischofvon Breslau, Graf Sedluitzti, zeigte dem König seine Absicht
an, die bischöfliche Würde niederzulegen, da ihm von Rom die Praxis der ge¬
mischten Ehen, wie er sie in seiner Diözese befolgen lasse, zum Vorwurf gemacht
werde.*) Daraus wollte der König nicht eingehen. Vielmehr sollte der Brühlschcn
Instruktion noch hinzugefügt werden, der König wünsche Sedlnitzki seiner Diözese
zn erhalten, sei aber bereit, ihn des früher gegebenen Versprechens, die östliche
Praxis der gemischtenEhen beobachten zu wollen, zn entbinden. Beharre der
Papst nichtsdestoweniger auf der Resignation des Fürstbischofs, so würde der

*) Vgl. die Selbstbiographie des Grasen Leopold Sedliutzky von ChoMtz. Berlin 1872.
S. 116 ff.
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König seine der Kirche wohlwollenden Absichten nicht durchführen, ja sogar
jeden diplomatischen Verkehr mit der Kurie abbrechen.

Brühl wurde schleunigst nach Berlin zurückbeordert. Dort war aber auch
schon Sedlnitzki eingetroffen, welcher ans seiner Resignation schon um der Ruhe
seines Gewissens willen beharrtc, und so erschien eine neue der veränderten
Sachlage angepaßte Instruktion des nach Rom zu sendenden notwendig. In
einem vom Könige präsidirten Konseil, an welchem der Minister von Rochow,
der Oberpräsident Graf Stolberg, Ladenberg und Werther teilnahmen, wurde
beschlossen, Brühl solle die Vornahme einer Neuwahl in Trier fordern und die
Abdikation des Erzbischofs von Köln, eventuell sollte allerdings bezüglich des
letzteren auf den alten Vorschlag zurückgegangenwerden.

Sollte Rom Widerstand leisten, so müßte der König mit andern akatho-
lischeu Staaten, namentlich England, in Verbindung treten „zur Abwehr der ge¬
meinsamen Gefahr, womit Rom die bestehendeOrdnung dadurch bedrohe und
erschüttere, daß es Grundsätze aufstelle, welche die Bande des Gehorsams und
der Treue, die den katholischen Unterthanen an seinen Landesherrn knüpfen,
aufzulösen geeignet sind."

Den Gedanken, Brühl als einen Beauftragten zn senden, der nicht unter¬
handeln dürfe, gab der König auf Anraten Sedlnitzkis auf. Dagegen erhielt
Brühl keine offizielle Vollmacht, sondern nur ein eventuell zu gebrauchendes
ostensibles Schreiben, welches den Wunsch des Königs nach Frieden ausdrückte.
Dazu seien diplomatische Verhandlungen nicht nöthig, sondern Thaten von der
einen und der andern Seite.

Mit diesen Instruktionen ausgerüstet — die definitive Hauptinstruktivn
datirte vom 22. Juli 1840 — begab sich Brühl, der auf der Reise sich noch
von Bunsen näher informiren ließ,*) nach Rom.

Er fand dort ein nicht unfreundliches Entgegenkommen, aber eine sehr
siegesgewisseStimmung. Hatte doch der Papst selbst einem Fremden, der sich
durch Anklagen gegen Preußen bei ihm insinuiren wollte, zugerufen: O sagt mir
kein Wort gegen das preußische Gouvernement, wir verdanken ihm viel — sehr
viel — allen Eifer, der die katholischeWelt neu belebt; es war il xriino mio
missionMio. Die Unterhandlungen wurden durch die Abwesenheit Cappacinis,
den der Papst beauftragt hatte, zunächst stark verzögert, nahmen aber auch später
keinen sehr günstigen Verlauf. Freilich sprach sich Cappacini mit berechneter
Offenheit über Clemens August aus. „Ich begreife nur zu gut," sagte er, „denn
ich kenne den Erzbischof fvon Köln^j genau, daß kein Gouvernement der Welt
auf die Dauer mit solchem Manne auskommen konnte, daß er ooutö an'il «zouw
entfernt werden mußte, aber die gemischtenEhen als Hauptgrund ergreifen,
gerade den, womit man am sichersten die allgemeine Sympathie in der ganzen

*) Darüber vgl. Bunsens Leben II, 131 ff.
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katholischen Welt anfachte — das war mehr als ungeschickt, dafür giebt es keine
Worte. . . . Die Kirche hat ihren unverkennbaren Vorteil durch das Geschehene
erlangt — seit Jahrhunderten war sie nicht so mächtig wie jetzt. . . Er
gestand zu, daß Rom seine früheren Maßnahmen vielfach auf falsche Informationen
hin getroffen habe. „Entweder haben wir Zeitungsnachrichten oder Mitteil¬
ungen überspannter und böswilliger Menschen; deshalb sind wir auch so schlecht
informirt." Aber er blieb doch dabei, daß Clemeus August, weun auch nur
auf einen Moment, nach Köln zurückkehren müsse, und er betonte die Unmög¬
lichkeit einer in Trier vorzunehmenden Neuwahl. In diesem Sinne fiel denn
auch die Schlußantwort des Papstes aus. Clemens Anglist möchte zurückkehren,
einen neuen Generalvikar ernennen — damit hoffte man den unbequemen und
verhaßten Hüsgeu entfernen zn tonnen —, und sich dann des Diözesanregimentes
enthalten.

Mit diesem Ergebnisse kehrte Brühl nach Berlin zurück. Dort aber beschloß
man, ihn unmittelbar zurückzusenden. Clemens August sollte sich mit dem Kapitel
in Verbindung setzen, dasselbe zur Wahl eines ooaäjutor enm ^'urs sueeöäonäi
auffordern, diesem seine Befugnisseübertragen und dann resigniren. Seine Diözese
sollte er nicht betreten. Doch wollte der Köuig auch dies äußersten Falls zu¬
lassen, falls er das Versprechender Resignation vorher gebe und dasselbe vou Rom
bestätigt und garantirt werde. Außerdem verhieß der König, wie Lambrnschiui
so dringend gewünscht hatte, Maßnahmen wegen des Placet. Schon jetzt tonue
Rom mit den Bischöfen frei korrespondiren.*)

Brühl fand in Rom, daß die antipreußischePartei, die in der Mecklenburgerin
Frau von Kimski, einer früheren Maitrcsse Hardcnbergs, die nach ihrer Convertirung
in ein nahes Freundschaftsverhältnis zur Herzogin von Köthen getreten war,
nnd in dem Bischof Lanrent ihren Mittelpunkt hatte, die Zeit nicht unbenutzt
hatte vorübergehen lassen.^) Die von Palmerston verheißeneUnterstützung Eng¬
lands schien keine Wirkung zu haben, Frankreichs Machinationen gegen Preußen
willigen Beifall zu findeu. Und wenn auch der Univers vom Kardinalstaatssekretär
mit drastischen Worten charaktcrisirt wurde: „Die schändlichen Heuchler, die Kirche

Diese Konzession war keine große, da der Wiener Nuntius Alticri seine Hände in
allen preußischen Kirchenangelegenhcitcn hatte und durch preußische in österreichischenDiensten
stehende Unterthanen mit den westlichen Provinzen und dnrch Frauen, wie die Herzogin von
Köthen, mit Schlesien direkt verkehrte. So empfing Sedlnitzki das Breve, welches ihn zur
Resignation veranlaßte, von Frnneuhand kouvertirt, so erging das Breve wegen Vornahme
der Bischofswahl in Breslau direkt an Förster, der es mit Ritter befolgen wollte, während
die übrigen Domherren die Annahme wegen mangelnden Placets verweigerten.

--") Am 11. Januar 1841 schrieb Brühl: „Es ist wahrhaft betrübend, zu sehen, unter
welchem schmutzigen Einfluß sich das sichtbare Oberhaupt der katholischen Kirche befindet und
wie auch dieser fromme, wirklich ehrwürdige Mann dnrch seine Arglosigkeit mißbraucht wird.
Er hält die Md. Kimski in der That für eine Heilige, und deshalb ist ihr Einfluß leider
auch so groß."
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dient ihnen nur zur Maske," so war doch die Herrschaft der Jesuiten eine un¬
bestreitbare. Selbst ein so streng katholischer Mann wie der Graf Brühl wurde,
wie das schou so manchem Deutschen, der an die Kurie kam, ergangen ist, aus
dem ganzen Himmel seiner idealen Vorstellungen gestürzt. „Die hiesigen Zu¬
stände," so schrieb er seiner Regierung, „sind in wahrhafter Fäulnißgährung,
die Jesuiteu haben die Finger in allem, und wer noch zweifeln kann, daß ihnen
alle Mittel genehm seien, der braucht nur hierher zu kommen.... die hiesige
Wirtschaft ist skandalös."

LambruSchini empfing den Gesandten in hochfahrendstcrWeise. Er leugnete,
daß Rom je Vorschläge zum Frieden gemacht habe, er brachte Brühl dahin, von
seiner Instruktion in sofern abzuweichen, daß uun cmch dieser erklärte, Vorschlüge
zu machen nicht beauftragt zu sein, sondern nur zu erkunden, wie die Kölner
Schwierigkeiten zu lösen seien. Daß Rom Clemens Augnst fallen lasseil wolle,
war dem Gesandten bald klar, aber man fürchtete, nnd selbst Lambruschini, die
Jesuiten; deshalb sollte ein mit diesen nahe verbundener Bischof — Lambruschini
nannte ihn einen Engel — der Graf Neisach, Bischof von Eichstädt, zn Clemens
August geschickt werden, um ihm den Willen des Papstes zu eröffnen und seine
Znstimmung zu erwirken. Übrigens erkundete der Gesandte anch bald, daß die
Jesniten Droste, der ihnen zu alt und bornirt erscheine, gleichfalls fallen lassen
wollten, und den Grafen Neisach als Erzbischof nach Köln wünschten.

Man formulirte dann römischerseits das Programm in sieben Punkte, die
schon in Bnnsens Leben richtig skizzirt sind uud die ich in der Original¬
fassung beifüge.

1. II ü.s äi ?rv.88ig, xsrinettsrsddo volvutisri all' ^.rsivsMovo Ngr. Orosto
äi ritorrmrs g, <üc>lonig>: ina, sono tM 1s oon8SAnsn2ö vlls II üs llg. tvnäanisnto
Äi tsmsrs da <zus8to ristorno slls non xnü psrmsttsrlo 8öN2g, ^r^vsinonts
vomxroinsttsi's il Luo ^rono o lg xnlMios, tranciuillitg,.

2. Il Rs s oontsnto olis II L. ?gärs «Zig. all' ^rvivsseovo un (üogäjnwrs
von tuturs, suvosssiono, sä dg ästw slls ss xsr tg.l uioäo xe>88g, tsrminÄisi
lg. vosg. eoQ uouors äsllg oliis8g., IZg'li, ns 8s,rg. dsn oontsuto.

3. I^'^roiv68(zovo äi Lolonig 8sn?!g rinnnsiig^ions glls. Lug. Loäs vsrrsvds
ii. Koina, ovs 8grsdl)v tgtto Lgräinals, s vi rs8t,srsbds 80irtNiiniLtrgnäoAliil
Ks i in(Wi xsr lg sug oonvsrüsiits S8idi^ions ooms Lgräjualo.

4. In sorrs8psttivitü, il L,s äi ?ru«8ig kgrg AinnMrs xsr rns^M äsi Vs8oovi
allg 3. Zsäs l'anuunizio uklloigls, ob.s lg ooinnniogüions trgi Vs8vovi s 1a 8. Lsäs
8grg libsrg.

5. IiA Lollg äs Kglnts gninigruin sä il rolaiivo Lrsvs sirog lg, elsÄons
äsi Vs8<zovi 8g,rg,nno rsli^iosg-naento ossAniti.

6. IZZnglWSnts il 6ovsrnv iwn 8'inAsrirg allgtlo cli oiü olis xrgtivQsrgiiiio
i Vs8vovi sä i ?grrooni nsllg osisdi^ions äs' Ngt,rimviüi Nisti.
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7. II Hovsrno inoltrs nem prots^^erZ. l'IZrmssiMisino e lasoierg, eb.s il
rols-tivo IZrsvs clsl 8. I^ärs advikl LSEvu^ions.

In Berlin war man geneigt, den römischen Wünschen nachzukommen. Man
wollte Neisach nicht, wohl aber Diepenbrock. Man notifizirte den Bischöfen
die Neuordnung des Placet, was man nicht als eine vertragsmüßig stipulirte
Konzession, sondern als einen freien Ausfluß des königlichen Wohlwollens an¬
gesehen wissen wollte. Man erklärte die bisherige Art der Bischofswahl als dem
Abkommen entsprechend,wollte aber Änderung treffen; „denn statt mit Wünschen
nnd Borschlägen den Domkapiteln entgegenzukommenund auf diese Weise die
letztem darüber zu belehren, welche Personen mit voller Sicherheit gewählt
werden könnten, wird die Regierung ebensowohl von den Domkapiteln die Vor¬
schläge und Bezeichnung der Personen erwarten, wenn sich dieselben vergewissern
wollen, keine dem Könige ungenehme Wahl zu treffen. An eine Vereinbarung
mit Rom dachte man nicht und wollte sie ans keinen Fall; in den römischen
Vorschlägen fühlte man das Unpassende,die Rückkehr Drostes als eine Gefahr für
den Thron zu bezeichnen; man verlangte Garantien über die Pcrsou des neuen
Coadjutors, den der Papst nur mit Zulassung des Königs ernennen könne. Man
wollte keine „Korrespektivität" zwischen den römischen nnd den preußischen Kon¬
zessionen, man erklärte bezüglich des Hcrmcsicmismus dahin wirken zu Wolleu,
„daß bei Besetzung der Stellen in Kirche und Schule vor allem auf den reinen,
ungefärbten und einfachen Glauben gesehen, und dieser von den Kathedern der
Universitäten ebensowohl wie von den Kanzeln aus gefördert werde, zu gewalt¬
samen Reaktionen aber können und werden Seine Majestät niemals die Hand
leihen, weil solche weder mit dem Rechte vor dem bestehenden Staatsgesetze noch
mit dem wahren Frieden der Kirche verträglich find."

Die Schwierigkeiten mit Trier versuchte man durch direkte Verständigung
mit Arnoldi zu beseitigen, den man zur Resignation veranlaßte, unter dem Ver¬
sprechen seiner für gewiß anzunehmenden Wiederwahl keinen Widerstand ent¬
gegenstellen zu wollen.

Reisachs Verhandlungen mit Droste hatten indessen nicht den gewünschten
Erfolg. Die Ernennung des Coadjutors, die persönliche Installation desselben
in Köln, seine eigne Rückkehr betrachtete er als Vorbedingung für jede weitere
Konzession. Diepenbrock lehnte er ab, vielmehr wollte er bloß Windischmann;
so teilte wenigstens Rom an Brühl mit. In Wahrheit war Windischmann der
Kandidat Reisachs, der selbst nach Kräften gegen Diepenbrock gewirkt hatte, und
wünschte Droste den Bischof Kellermann von Münster als Nachfolger. Darüber
war man in Berlin durch ein Schreiben Metternichs informirt, der feine Kenntnis
einer Mitteilung des Kardinnlstaatssekretcirs verdankte.

Friedrich Wilhelm IV. blieb standhaft. Er instruirte den Gesandten: daß
er von der Rückkehr des Erzbischofs Droste nie hören dürfe und bezüglich
Windischmanns, daß der Wähler schon dafür bürge, daß die Wahl nicht gut sei.
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Die Unterhandlung endete diesmal mit einer römischen Verbalnote,*) welche
die Annahme vvn Arnoldis Resignation als eine Konzession hinstellte, die nur in
der Rückkehr des Erzbischofs von Köln eine Vergeltung finden könne.

Nachdem so auch die zweite Gesandtschaft erfolglos verlaufen war, erfolgte
die dritte, zu welcher eiu Schreiben Lambruschinis an Brühl die Veranlassung
gegeben hatte, im Jahre 1841.

Die Unterhandlungen wurden eröffnet durch eiu Handschreiben des Königs
an den Papst allgemeinen Inhalts. Die Regierung wünschte jetzt den ihr vom
baierischen Könige dringend empfohlenenBischof von Speier, Geissel, zum Coad-
jutvr, zumal da so die leidige Konsekrationsfrage wegfallen mußte. Drvste
sollte dann Erlaubnis zu freier Bewegung erhalten und als Kardmal nach
Rom kommen.

In Rom zeigte man sich bedenklich. Man habe dem gesammtenEpisevpate
eine Genugthuung geben wollen für die ihm in der Person Drostes wider¬
fahrene Beleidigung. Diese habe in der von ihm zu vollziehendenKonsekration
des Coadjutors bestehen sollen, und da jetzt eine Konsekration wegfalle, so
müßte mindestens als Äquivalent die Einführung des Coadjutors dem Erz-
bischof überlassen werden. Die Kurie glaubte, daß der preußischen Regierung
an der Person Geissels so viel gelegen sei, daß sie für die Gewährung desselben
Konzessionen machen würde. Um so erstaunter war man, als Brühl Geissel
fallen ließ nnd Arnoldi vorschlug.**) „Der Kardiual womöglich noch verwun¬
derter: Was Arnoldi? Würden Seine Majestät diesen Mann wirklich an¬
nehmen?"

Der Papst erklärte endlich, ohne die formelle Zustimmung Drostes nichts
thun zu wollen; zur Konsekration des Coadjutors, falls derselbe nicht schon Bischof
sei, müsse jener einen Tag in Köln zubringen dürfen.

°>°)Lug. La>ntitii> volonclosi xrosss.ro in tntto cznollo olio xuö stoglioro lo ililliooM obo
L, N. il lio clo ?rnssis. dir tÄtw ocmosooro ä'inoontriiro nolla, äukniöiono clogli l^llari xrosonti
von In, L. Loclo 8s.rü. clisxost^ irci itoootwro la, rionnn/.iaüiono clol Lsn. ^.rnolcli M.r Ll.ioss. cli
l'rovori, xnroliv Ii» N. 3. si^ clisxostu. oKnslinonto a xormottoro olro l'^rvivosoovo cli lüolvniu.
xosss. tornaro xor drovissiino ismpo s. Lolonisr.

Lo 8. N. sonto lo WKvoM äoll» su» posi/.io»v, noa sono ininori, muii sono torso msAZiori
lnuilli olro il L. Z?aäro invontra nolla xroxris,.

I/'a.LLott^iono äolla rionun/.is. clol LiA. ^.rnolcli v un sg.oriüsio cli mnlto xoso vom' o stato
s^iogatn in vooo sl L. Lonto cli LriUil, o la, 8. 8. xor tarlo diso^no cli nn<t ^nulolio
oorros^ottivitii. olro lo xinstiliolri.

Larobbo pvrt.ii.nto il L. kirclro noll' intonüiono cli cla.ro xor Lo-i.cljiit.orv von tiiturs. suooossiono
g. Unn. Orosto il 8-rooräoto Xollorrng,nn, o xroxaratg. xrims ogni oos-i. lo sxoclirodbo a Loloniu.
l^gli stosso s-cl sssnnioro il (Zovorno cloll«. viooosi nolln. sovru.osxross!>, «iimlit^; cnüncli Nons.
Drosto vi Älzoo<lorol>l>oIZgli xuro xorsonalmonto per oonsoora-rlo o xg.rt.iro.

Lombrs. voo <iuosw xroZotto sia. il xiü s-clgtto g. oonoiliarv lo ooso ocl g. climostrsro
oviilonwinonto ls. rooiprocA bnorni, intolli^on^u. tr». il l?a.x». ocl il Rö.

^) Darnach ist zu berichtigen Die kirchlichenZustände in Preußen. (Freiburg 1880). S. 50.
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Brühl faßte das Resultat der erzielten Übereinstimmungin die Verbalnote vom
26. Juli 1341 zusammen, die sich als projst Ä'un g-MNAvinknt, bezeichnete und die
dass clv vonvsntion ^l, czonelnrs bilden sollte. In Berlin war man indessen
mit dieser Fassung nicht einverstanden. Man erklärte sogleich, daß an den Ab¬
schluß eines Vertrages nicht gedacht werde, man verlangte, daß die beabsichtigten
Handlungen als aus der freien Entschließung des Papstes fließend darzustellen
seien, und die Einwilligung Drostes nicht erwähnt werden dürfe. Ja die Kabinets-
vrdre vom 11. September 1841 erklärte geradezu, daß andernfalls anch der König
das Kölner Kapitel um feine Einwilligung befragen werde.

Ehe dies Aktenstück in die Hände von Brühl kam, hatte Bruuelli, mit dem
er unterhandelte, die Ernennung Arnvldis zum Coadjutor zugestanden; Clemens
August, der alles in die Hände des Papstes gelegt habe, wolle jenen aus Rücksicht
auf seine geschwächte Gesundheit nicht konsekriren, ihm 3000 Thaler seines Ge¬
haltes zuweisen und außerdem noch das vakante Dekanat mit 1800 Thalern Ein¬
künfte übertragen — dies lehnte Brühl als einen Jurisdiktionsakt des Erzbifchofes
ab —, der Papst werde dann den Coadjutor noch zum Administrator ernennen,
wodurch der Erzbischof so vollkommen beseitigt sei, wie wenn er abdizirt hätte.
Freilich müßte derselbe noch einmal auf kürzere Zeit nach Köln zurückkehren,
um irgend eine kirchliche Funktion „ohne die allermindeste Einmischung in die
Diözesanangelegcnheiten zu verrichten." Brühl verhieß dagegen, daß eine Re¬
gierungserklärung den gegen den Erzbischof ausgesprochenenVerdacht, „insoweit
er sich auf staatsgefährlicheVerbindungen und revolutionäre Intriguen erstreckte,
für unbegründet erklären werde."*) Dafür müßte aber auch in der päpstliche»
Publikation Rücksicht auf die an der Kölner Irrung beteiligten Personen ge¬
nommen werden.

Schon am 14. September kam die Kurie indessen auf Geissel zurück, da
dieser schon Bischof sei und die Schwierigkeit der Konsekrationsfrage somit
wegfalle. Darauf ging Brühl, dessen Instruktion zunächst Geissel ins Ange
gefaßt hatte, natürlich ein, und nachdem man versprochen, die von beiden Seiten
zu erlassenden Noten sich noch vorher mitzuteilen, war die Unterhandlung zu
Ende gebracht. Freilich ergaben sich auch da noch einige kleine Differenzen.
Am 21. September erhielt Brühl den Entwurf der Note des Kardinalstaats¬
sekretärs, der ihm in mehrfacher Beziehung anstößig erschien. Er wünschte
Weglassung des Z 5, da derselbe durch die Gnade des Königs schon erledigt sei
— Brunelli bezeichnete ihn als zum gauzen Arrangement gehörig —, sand, daß
§ 8 über die preußischerseits gemachten Zugeständnisse hinausging, und bat
endlich ihm schriftlich zu bestätigen, daß der Kardinal die Differenzen zwischen

*) Vgl. auch das Schreiben Friedrich Wilhelms IV. vom IS. Oktober 1341 an Droste in
Die kirchlichen Zustände a. a. O., S. 94, und die Bekanntmachung des Oberprnsidinms,
ebendas. 118.
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den beiderseitigen Standpunkten wisse und billige, was der Kardinal als un¬
gebräuchlich ablehnte. Nichtsdestowenigerempfing Brühl am Abend des 23. Sep¬
tember die offizielle Note der Kurie iu gänzlich unveränderter Form. Um so
vorsichtiger hielt er sich in dem Entwurf seiner Antwvrtsnvte, welche er nin
24. September selbst dem Kardinalstaatssekretär überbrachte, mit der Bitte um
Erklärung, „ob sie deutlich uud hinreichend" sei. Der Knrdiual wünschte nnn
zwar größere Bestimmtheit des Z 5, der nicht erkenne» lasse, ob auch der Papst
mit deu Bischöfen frei korrespvudircn dürfe, aber Brühl lehnte jede weitere
Fassung der gedachten Bestimmung als außerhalb seines Auftrages liegend ab,
uud beförderte die Note mit Begleitschreiben noch an demselben Tage.*) Doch
auch diese Schwierigkeitenwurden jetzt schnell gelöst. Brunelli erklärte dem Ge¬
sandten, daß der Kardinal durch das Schreiben vom 24. sehr verletzt sei, da
es die Insinuation enthalte, als ob er Brühl habe verleiten »vollen, mehr zuzu¬
gestehen, als dieser dürfe, bat das betreffendeSchreibe», welches bei den Akten
bleiben sollte, gegen ein andres zu vertauschen, dessen Beantwortung durch den
Kardinal er schon im Entwürfe vorzeigte. Brühl ging darauf ein**) und reiste
unverzüglich ab. Am 26. September hatte er dann noch eine Abschiedsaudienz
bei dem von Rom abwesenden Papste, der sich sehr freundlich bezeigte, aber aus
seinem Groll gegen die neuereu theologischem Lchreu iu der katholischen Kirche
kein Hehl machte. „Ja, diese Hcrmesianer, sagte er, es ist eine zweite Auflage
der Janscnisten, wahre Wölfe in Schafskleidern."

Daß darauf in der Folgezeit Verhandlungen zwischen Brühl und Gcisscl,
zwischen diesem und Droste, und endlich zwischen Geissel und dein preußischen
Ministerium gepflogen wurden, ist durch neuere litcrarische Publikationen be¬
kannt geworden.***) Die Regierung trat, nachdem sie den einen Punkt — Nicht-

*) DnS Begleitschreiben lautete: NonsviAnonr! Du romottant oi-^oint ä Vot.ro IZm. Rov.
Ia noto par laynello ^j'ai I'Iionnour äo röxonäro ä volle. <zu' Mio a dien vouln m'aärsssor on
üaw <1n 23 oourant,, ^j'osxoro V. 1Än. quo si rna rörionso vn Motorlos points »o oorrosxomi
pas adsnlumont an oontvnu äo Ia nolo 60 V. Lm. rov. paroo^u« ^avai« «In in» lonir »Iriotoinonl
a inos instruotion», LIIv Ia trouvora noanmoins »uklisanto ot, vxxlioito. 1)o mon oüt,ö jo
»o mo oliarg'0 ä'auouuo rosxons»bi1it6 sUiwt au äM üs oo <1UV j'ai oxxosv st Promis da
lionno toi elans rna snsclito trvs rospootuonso nots.

^) Das neue Schreiben, unter demselben Datum des 24. September erlassen, lautete:
Nons. on romottani oi-^joint, a V. IZ. R. Ia noto par lan^nollo ^j'ai I'Iiounour do rövonäro ä
oollo <z^u' lÄIo a dion vouln in'adrvssor on dato du 23 vnurant, ^'vsporo czuo V. L. Ia trouvora
snllisanto ot oxxlioito.

24. 8oxt. 1841. Lrülu.
Das Antlvortschreibcn des Kardinals: Rioiovo in guostn inowonto 1a I>Iota di V. 1Z.

rosponsiva alla mia di ,jori, 1a o^ualo uon da potuto non inoontraro 1a wia soddislaiiiono,
avondono trovato il oontonuto sostan/ialrnonto oonkorwo ai rooiprooi proooduti intonti.

24. Loxt. I^amlirnsvliini.
Vgl. Die kirchlichenZustände in Prcnszen und Berufung nnd Thätigkeit des Herrn

Greuzboten II. 1882. 48
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rückkchr des Erzbischofes — erreicht hatte, in allen übrigen Beziehungen den
Rückzug an, und Geissel erlangte noch vor seinem Amtsantritt die schwer¬
wiegendsten Konzessionen, die zum Teil das bisherige preußische Staatskircheu-
recht preisgaben, zum Teil selbst von der Regierung nicht ohne schwere Kom-
promittiruug ihrer Ehre erfüllt werden konnten.

Es verlohnt sich der Mühe, diese ErrungenschaftenGeissels kurz zu beleuchten.
Sie und die Brühlschen Verhandlungen bilden die Basis der ganzen späteren
KirchenpolitikPreußens. Der Bischof verlangte: 1. „daß die Verwaltung des
Seminars zu Köln, wie auch die Ernennuug und Einsetzung der Professoren
dieses Seminars und ebenso die Aufnahme und Ausschließung der Semina¬
risten einzig von dem freien Ermessen des Bischofs abhängig sein sollte; 2. daß
an der theologischen Fakultät zu Bonn kein Professor ernannt werden könne,
außer mit vorgängiger Zustimmung des Bischofs, und daß der Ernannte ge¬
halten sein solle, noch ausdrücklichdie Approbation des Bischofs nachzusuchen,
die niissio osnoviea; daß die Professoren verpflichtet sein sollen, beim Anfange
jedes Semesters eine kurze Inhaltsangabe ihrer Vorlesungen der Prüfung und
Gutheißung des Bischofs zu unterbreiten; daß der Bischof das Recht habe, die
Fakultät zu visitireu, wenn er will, die Doktrin zu überwachen, den Professoren
Warnungen zu erteilen, und ihnen die nüssio eg-nonivu, zu entziehen, wenn er es
sür nötig hält, wie auch im allgemeinen die Professoren in ihrer Eigenschaft als
Geistliche der kanonischen Aufsicht des Bischofs unterworfen sein müssen, und ihm
nach den Kirchengesetzen verantwortlich sind; 3. daß alles, was von den Professoren
in Bonn gesagt ist, sich auch auf die Neligiouslehrer an den Gymnasien und
Lehrerseminarien beziehen müsse; 4. daß der Diözesanklerns dem Bischof völlig
unterworfen sein muß in allem, was die Lehre, die Sitten und die Seelsorge
betrifft, und daß es diesem gestattet sei, die kanonische Disziplin nach den drei
Instanzen aufrecht zu halten, ohne daß die Regierung sich jemals darein mische,
noch einen Widersetzlichen gegen die bischöfliche Gewalt schütze, ausgenommen den
einzigen Fall, wenn ein Geistlicher Berufung wllicirmra ad adu8u einlegt, uud dieses
nur dann, wenn er die drei kanonischen Instanzen durchlaufen hat; 3. daß die
Ernennung zu den Präbenden im Kapitel zu Köln genau nach den in der Bulle
äs salnts Minmrurn aufgestellten Regeln geschehe, und daß die dort für den
Bischof ausbedungeuen Rechte demselben fest verbürgt seien; 6) daß man die freie
Ausübung der bischöflichen Gewalt zugestehe und zwar namentlich hinsichtlich
der gemischten Ehen und der durch deu heiligen Stuhl verurteilten hermesischen
Lehre, sowie daß man die Hermesianer in keiner Weise gegen die Maßnahmen
in Schutz nehme, welche vielleicht notwendig sind, um sie zur gesunden Lehre
der Kirche zurückzuführen."

von Geissel. Freiburq 1880. Baudri, der Erzbischof von Köln, Jvh. Kardinal von Geissel.
Köln 1831. S. IS ff.
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Und alle diese Forderungen wurden zugestanden, teils rückhaltlos, teils mit
Modifikationen, die Geissel als seinen Tendenzen nicht widersprechend annehmen
konnte. So gewährte Eichhorn die im zweiten Punkte ocrlangte kanonische Mission,
die, wie Geissel selbst bemerkte, in Preußen bisher ganz unbekannt war,*) mit
der Beschränkung, daß die Entziehung dieser Mission nicht an und für sich den
Verlust der staatlichen Professur nach sich ziehen sollte, „Ich gab zn dieser Be¬
dingung," so erklärte Geissel dem Nuntius in München, „meine Zustimmung, weil
die Hauptsache, das Recht, die mi^io eanoniog, zu erteilen und zu widerrufen,
mir zugestanden wurde und dieses für den beabsichtigten Zweck genügt, da die
Autorität der Kirche immerhin gewahrt ist; denn wenn mich der Bischof einen
verkehrten Professor nicht ohne weiteres absetzen taun, so kann er ihm, wenn
er es verdient, die missio oanomog. entziehen, und dann kann der Professor nicht
mehr an seiner Stelle bleibe«, weil er keine Schüler mehr haben wird. Eben
deshalb kann dieses Zugeständnis... als ein Punkt von Bedeutung angesehen werden,
und ich war damit umsvmehr zufrieden, als die inissio vMoniva in Preußen,
wo alles durch die ausschließliche Allgewalt des Staates geregelt ist, unbe¬
kannt war."

Und wenn Geissel andererseits dem Staate das Recht zusprach, Berufungen
von dem bischöflichen Disziplinarurteilssprnch entgegenzunehmen(axpellcitio wrn-
miarn. g,l> Ävusu), so that er das, weil er sie für eine bloße Förmlichkeit hielt,
die nur auf dem Papiere stehen würde, da es zu ihrer Ausführung kein Gesetz
gebe, wie denn auch seit 1816 nur ein Fall solcher Berufnng vorgekommen sei.

„Ich ließ daher dem Staate diese juristische Einbildung wie ein Spielwerk
ohne allen Einfluß, nur die Hauptunterlage der Frage, die freie kanonische Zncht,
desto gesicherter zu habe»."

Die nene Praxis bezüglich des Rechtes der Bischosswcchlenwar schon
in der Kabinctsordre vom 24. Februar 1841 festgestellt.**) Als am 21. Juni
1842 in Trier Arnoldi wieder gewählt wurde, erhielt er die landesherrliche Be¬
stätigung. Die katholische Abteilung des Kultusministeriums war durch die Ka¬
binctsordre vom 12. Februar 1841 erfolgt.

Bemerkenswert ist indessen, daß die Versuche, die süddeutscheil Regierungen
zu einer dem wachsenden Ultramvntnnismus entgegenzustellenden gemeinsamen
Staatskirchengesctzgebuug zu veranlassen, auch in der Zwischenzeit durch den
Preußischeu Gesandten in Stuttgart, General von Rochow, fortgesetzt worden
waren. Sie zeigten erst einen Erfolg, nachdem in Preußen das nene System
der Kirchcnpolitik vollkommen advptirt worden war.

Im Jahre 1843 schlug König Wilhelm von Württemberg, dessen Landes-
bischos Keller im Oktober 1841 nach München zitirt und vom Nnntins, wenn-

Bergl. mein JvhcumeS Baptista Bciltzer. Leipzig, 1873, S, 22 ff.
**) Abgedruckt in meinem Buche: Der Staat und die Bischofswahleu. S. 233.
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gleich vergebens, zur Resignation aufgefordert war, die Wiederherstellung des
Oorpus DviuigMooruin mit Preußeu au der Spitze vor, uud im Jahre 1845
entwickelte er seine Ideen aufs neue, indem er wieder die Stiftung eines Ver¬
eines befürwortete. Dabei sollten aus den Vereinsstaaten alle Orden und Vereine
ausgeschlossen werden, welche dem Protestantismus feindlich sind, „oder Konver¬
titen macheu durch andre Mittel als die gewissenhafte Überzeugung," der Klerus
sollte sorgfältig überwacht werden, und lein Staat einen im andern abgesetzten
Geistlichen als solchen oder Lehrer anstellen dürfen; die Bistümer seien nur mit
konfessionell verträglichen Männern zn besetzen, bei den Geistlichen müsse die
nationale Gesinnung betont, das Recht der Bischöfe dem Papst gegenüber
staatlich gewahrt werden. Dazu sei eine Vereinsgesandtschaft in Rom einzu¬
richten.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß man in Berlin nicht geneigt
war, die so eben gewonnenen Grundlagen des Verhältnisses vvu Staat und
Kirche wieder iu Frage zu stellen. Man blieb auf der einmal eingeschlagenen
Bahn, die iu ihrem Ziele zu den Verfassungsbestimmungen der Jahre 1848
uud 1850 führte, zu der vollkommenenPreisgebnng aller staatlichen Hvheits-
rechtc, und die erst seit dem Jahre 1870 verlassen wurde, um nur wenige Jahre
später aufs neue ins Auge gefaßt zu werden.

Unsre Zeilen aber mögen dazu beitragen zu zeigen, wie die Grundlagen
dieses Systemes gelegt worden sind. Möchte ans ihnen auch die Lehre ent¬
nommen werden, daß der Staat der katholischen Kirche gegenüber nur durch
festes und selbstbewußtes Handeln seine Autorität wahren kann, uud — um
uns der Worte zu bedienen, welche im Jahre 1854 der damalige preußische Bnn-
desgesandte v. Bisnmrck-Schönhausenan den Minister v. Mantenffcl schrieb —*)
„daß es eine Täuschung ist, wenn eine protestantische Regierung glaubt, auf
dem Wege der Nachgiebigkeitgegen ultramontane Bestrebungen jemals zn einem
Punkte zu gelangen, auf welchen: sie des Friedens und einer aufrichtigen Mit¬
wirkung von jener Seite sicher sein könnte."

*) Pvschinger, Preußen im Bundestag. Leipzig, 1882. I, 353.
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